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Bericht vom Russell Tribunal zu Palästina in Kapstadt/Südafrika

Das 3. Treffen des RToP fand vom 5. -7. November 2011 in Kapstadt/Südafrika statt. Als einzige, aus Deutschland angereiste Beobachter, haben Annette Groth (MdB) und Günter Rath (Stuttgart) teilgenommen. Einen denkwürdigeren Ort als das Distrikt Six Museum hätten sich die Organisatoren kaum aussuchen können, denn hier wird an die Vertreibung der farbigen Bevölkerung aus dem als weiß deklarierten Stadtgebiet von Kapstadt unter dem Apartheidregime erinnert. 
Das Russell-Tribunal zu Palästina untersucht die Völkerrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen Israels gegenüber den Palästinensern. Das Tribunal wurde im März 2009 nach der israelischen Militäraktion in Gaza gegründet. Nach Konferenzen in Barcelona (März 2010) und London (November 2010) zog das Tribunal 2011 nach Kapstadt, um der Frage nachzugehen, ob Israel sich schuldig gemacht hat, gegen Internationales Recht im Allgemeinen und die internationale Apartheidkonvention im Besonderen, zu verstoßen. 
Zur Jury gehörten namhaften Persönlichkeiten wie Mairead Maguire (Nobelpreisträgerin aus Irland), Alice Walker (Schriftstellerin USA), Aminata Traoré (ehem. Kultusministerin aus Mali), Ronald Kasrils (ehem. Staatsminister Südafrika), Yasmin Sooka (Menschenrechtsorgansation Südafrika), Cynthia McKinney (ehem. Kongressabgeordnete USA), José Pallin (ehem. Richter aus Spanien) und Michael Mansfield (Rechtsanswalt und Präsident der Haldane Gesellschaft, Großbritannien). Beeindruckend der „Ehrenvorsitzende“ Stéphane Hessel, der mit seinen 94 Jahren, eigenen Erlebnissen aus der Holocaust-Zeit und profunden Kenntnissen der Materie, die Zuhörer in den Bann der dokumentierten Ereignisse in Palästina und Israel zog. 
Entsprechend den Vorstellungen von Bertrand Russell war es Aufgabe der Jury, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und in diesem Fall Verbrechen gegen das palästinensische Volk, ans Licht der Weltöffentlichkeit zu bringen, was ihr auch in eindrucksvoller Weise gelang. 

Mehr als 20 Rechtsexperten und Zeugen aus allen Teilen der Welt, einschließlich Israel, Palästina und Südafrika wurden gehört und befragt. Unter ihnen Jeff Halper vom Israelischen Komitee gegen Hauszerstörungen, Raji Sourani vom Palästinensischen Menschenrechts-zentrum in Gaza, Haneen Zoabi, palästinensische Knesset Abgeordnete aus Israel, Jazi Abu Kaf, ein Beduine, Aktivist und Sprecher einer Beduinengemeinschaft, Emily Schaeffer, Menschenrechtsanwältin aus Israel, John Dugard, ehem. Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechtsrat für die besetzen Gebiete u.v.a. Aufgrund der verschiedenen Zeugen, die als Menschenrechtsanwälte, Politiker, Universitätsdozenten, Aktivisten, Gewerkschafter oder Landarbeiter ihre Erfahrungen darlegten, wurde allen Zuhörern im Verlauf der Konferenz immer klarer, dass Israel-Palästina nicht Südafrika ist, dass aber in den praktischen Erfahrungen von Unrecht, Gewalt, Vertreibung, Diskriminierung und „ethnischer Säuberung“, Palästinenser scheinbar noch mehr Brutalität erfahren, als das im Apartheid-Südafrika der Fall war. So jedenfalls sprach es der COSATU-Gewerkschaftsboss Zwelinzima Vavi aus, der an der Solidarität der südafrikanischen Arbeiterklasse mit den Palästinensern keinen Zweifel aufkommen ließ. Und Alan Boesak (Pastor und ehem. Präsident des Reformierten Weltbundes) hob hervor: „Wir hatten den Group Areas Act, Bantustans, getrennte Schulen und vieles mehr, aber keine physische Mauer, die Menschen trennt und Bewegungsfreiheit einschränkt. Das Rechtssystem war verzerrt, die Privilegien der Weißen wurden immer geschützt, aber „sie“ gingen nicht so weit, ein getrenntes Rechtssystem einzuführen, wie es für Israelis und Palästinenser existiert.“ John Dugard von der Universität Pretoria sprach von der Apartheidpolitik, die Südafrika fragmentierte, hingegen okkupierte Israel Palästina und unternimmt bis heute alles, um die einheimische Bevölkerung zu vertreiben. Was den Vergleich mit den Gesetzgebungen betrifft, so waren Apartheidgesetze, so diskriminierend sie auch waren, immer transparent und öffentlich. Das ist in der israelischen Rechtsprechung gegenüber Palästinensern, besonders dort, wo die Militärgerichtsbarkeit zuständig ist, nicht der Fall. 
Lea Tsemel, Rechtsberaterin und Vorstandsmitglied im israelischen Komitee gegen Folter sprach zu israelischen Bestrebungen, die übergeordnete Machtposition eines Jüdischen Staates legislativ durchzusetzen. Falls der Akt eines Treueschwurs für nicht-jüdische Neubürger gegenüber einem „jüdischen und demokratischen Staat“ zukünftig geleistet werden muss, könnte man von einem Wendepunkt in der Geschichte Israels reden, so Tsemel. Die Israelin sprach ferner über die immanente Bedeutung von Boden und Landbesitz. Palästinenser können Land höchstens leasen, hingegen können Juden aus aller Welt in Israel Land kaufen.
Während der Tagung wurde bekannt, dass rechtskonservative Knesset Mitglieder einen Antrag bei der Ethikkommission der Knesset eingereicht hatten, mit dem Haneen Zoabi, aufgrund ihrer Teilnahme am Tribunal, die israelische Staatsangehörigkeit entzogen werden sollte. Annette Groth gab dazu bekannt, dass sie in einem solchen Fall, das Programm des Bundestages, Parlamentarier schützen Parlamentarier, anrufen würde. Ein anderer Störfall während der Sitzungen betraf die Internetseite des Russel Tribunal on Palestine, die von Hackern vorübergehend lahmgelegt wurde. Nichts konnte allerdings die Dynamik und den Verlauf der Konferenz aufhalten. Tag 2 endete mit dem Vortrag von Francois Dubuisson, Professor für Internationales Recht an der Freien Universität Brüssel, der zu der Verantwortung und den damit erforderlichen Gegenmaßnahmen Dritter sprach. 
Falls Israel schuldig gesprochen würde, Apartheid zu praktizieren, müsste die internationale Gemeinschaft Sanktionen gegen Israel veranlassen. Bei schweren Verletzungen des internationalen Rechts sind Drittstaaten in der Pflicht,  ihre passive Haltung aufzugeben und zu handeln. Drittstaaten unterliegen verschiedenen Verpflichtungen, und im Blick auf die Apartheid-Konvention von 1973, Artikel IV, müssen sie legislative Voraussetzungen schaffen, um das Verbrechen von Apartheid oder Segregation zu unterdrücken bzw. zu verhindern. Entsprechend ist die Verletzung des internationalen Rechts durch Israel zu ahnden. In Belgien, wo Anträge wegen Kriegsverbrechen gegen Ariel Sharon und Amos Yaron gelaufen sind, sowie im Vereinigten Königreich, wo ein Verfahren gegen Tzipi Livni initiiert worden war, wurden nationale Gesetze allerdings nachträglich geändert, um auszuschließen, dass hohe Repräsentanten von Staaten verhaftet werden können. (Westliche Staaten haben allerdings die Apartheid Konvention bislang noch nicht unterschrieben.) 
Da der politische Wille fehlt, ist die Durchsetzung des internationalen Rechts im Fall von Israel äußerst schwierig.  Richard Falk, ehem. Sonderbeauftragter des Menschenrechtsrates der UNO für die Palästinensischen Gebiete, hat daher vorgeschlagen, in verstärktem Maße alternative Methoden, wie z.B. Boykottkampagnen, als Instrument der Zivilgesellschaft einzusetzen.  Man sollte, so Duboisson aus der südafrikanischen Geschichte lernen und alles tun, um durch die gewaltfreie Anwendung von Boykott, Desinvestment und Sanktionen (BDS) die Israelische Okkupation zu beenden.   

Zu den Ergebnissen von Kapstadt:*

I. Apartheid

Das Tribunal ist der Ansicht, dass Israel das palästinensische Volk einem institutionalisierten Regime der Beherrschung unterwirft, das der Apartheid, wie sie nach dem Völkerrecht definiert ist, gleichkommt. 

Die rechtliche Definition von Apartheid gilt für jede Situation in der Welt, auf die folgende drei Kernelemente zutreffen: a) die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Rassengruppen zu identifizieren, b) die Vornahme „unmenschlicher Handlungen“ gegen die untergeordnete Gruppe und c) die systematische Vornahme solcher Handlungen im Rahmen eines institutionalisierten Regimes der Beherrschung einer Gruppe durch eine andere.
Seit 1948 hat die israelische Regierung konzertierte Maßnahmen zur Kolonisierung und Aneignung von Palästinenserland verfolgt. Israel hat durch seine Gesetze und Praktiken die israelisch-jüdische und die palästinensische Bevölkerung getrennt und ihnen getrennte physische Räume mit unterschiedlichem Umfang unter unterschiedlicher Qualität von Infrastruktur, Dienstleistungen und Zugang zu Ressourcen zugewiesen. Das Endresultat ist eine völlige territoriale Zerstückelung  mit einer Reihe getrennter Reservate und Enklaven, wobei beide Gruppen weitgehend voneinander getrennt sind. Das Tribunal hörte Zeugenaussagen, nach denen eine solche Politik in Israel offiziell als hafrada, Hebräisch für „Trennung“ beschrieben wird. 
II. Verfolgung als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Verfolgung schließt die absichtliche und schwerwiegende Verweigerung der Grundrechte von Mitgliedern einer bestimmbaren Gruppe im Kontext eines weitreichenden und systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung ein. Das Tribunal kommt zu dem Schluss, dass die ihm vorgelegten Beweise eine Feststellung von Verfolgung im Zusammenhang mit folgenden Handlungen stützen:


die Belagerung und Blockade des Gazastreifens als eine Form der kollektiven Bestrafung der Zivilbevölkerung;


das Abzielen auf Zivilisten bei großangelegten Militäroperationen;


die nicht durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigte Zerstörung von Häusern von Zivilisten;


die negativen Folgen der Mauer und des mit ihr verbundenen Regimes in der Westbank, einschließlich Ostjerusalem, für die Zivilbevölkerung;


die konzentrierte Kampagne der Zwangsevakuierung und Zerstörung nicht anerkannter Beduinendörfer im Negev-Gebiet in Südisrael.

III. Rechtliche Folgen

Apartheid und Verfolgung sind Handlungen, die Israel zugeschrieben werden und internationale Maßnahmen erforderlich machen. Israel muss seine praktizierte Apartheid und seine Verfolgungspolitik einstellen.
Auch Staaten und internationale Organisationen besitzen internationale Verantwortung. Es ist ihre Pflicht, zusammenzuarbeiten, um Israels Apartheidshandlungen und Verfolgungspolitik ein Ende zu setzen, auch, indem sie Israel keine Hilfe oder Unterstützung leisten. Sie müssen Israels Verstöße gegen das internationale Strafrecht durch die Verfolgung internationaler Verbrechen, auch der Verbrechen der Apartheid und der Verfolgung, ein Ende setzen.

*Siehe auch: The Russel Tribunal on Palestine: Cape Town Session: Summary of Findings,     7 November 2011: http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa (deutsche Zusammenfassung hier nicht wortgetreu).
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